
 

LV 1.04 E 
05.21 

©Stadt Erfurt 

 

 

Amt f. Brandschutz, Rettungsdienst u. Kat.-schutz  

 

Stellungnahme der Stadtverwaltung Erfurt zur Drucksache 0056/22 ÄE zur DS 1409/21 

T i tel der Drucksache 

Antrag des Ortsteilbürgermeisters Schmira zur DS 1409/21 - Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplan 

Erfurt 

 

Öffentlichkeitsstatus der Stellungnahme 

  öffentlich    

 

Zutreffendes bitte auswählen und im Feld Stellungnahme darauf Bezug nehmen: 

Ist die rechtliche Zulässigkeit des Antrages gegeben? Ja. 

Stehen personelle und sächliche Ressourcen zur Verfügung? Ja. 

Liegen die finanziellen Voraussetzungen vor? Ja. 
 

Ste llungnahme 

Wie bereits im Rahmen der Ortsteilratssitzung Schmira am 10.01.2022 erörtert, handelt es sich 
beim mit der DS 1409/21 eingereichten Feuerwehrbedarfsplan um die finalisierte Arbeit eines 
hierfür extern verpflichteten Büros; Änderungen an enthaltenen Textpassagen stehen dem Amt 
37 nicht zu. Inhaltlich kann das Ansinnen des Ortsteilbürgermeisters aus hiesiger Sicht 
nachvollzogen werden. Hingegen – auch das wurde besprochen – obliegt die nachfolgende 
Umsetzung eines entsprechenden Stadtratsbeschlusses dem Geschick aller Beteiligten, was auch 

die ggf. zu tätigende Feststellung der Bewährung der Zusammenarbeit der Standorte Schmira 
und Frienstedt und somit ein Abweichen von der Empfehlung (hier: „Neubewertung bzw. 
Integration der Einheit Schmira am Standort Hochheim bei baulichem Handlungsbedarf“) 
beinhalten kann.  
 
 

Ä nderung des/der Beschlusspunkte aus Sicht der Stadtverwaltung: 

Grundsätzlich und an § 3 Abs. 1 ThürBKG orientiert obliegt es dem Stadtrat, über das zukünftig 

umzusetzende Sicherheitsniveau zu befinden. Eine hinreichende Eignung/Verbindlichkeit des gewählten 

Beschlussvorschlags hierfür erscheint fraglich. 

 
 

A n lagenverzeichnis 

      

 

gez. Hinsche 
 

31.01.2022 
Unterschrift Amtsleitung Datum 
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